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STADT BAD SALZDETFURTH  | Postfach 1120 |  31158 Bad Salzdetfurth 
  

 
Hr. / Fr. / Fa. 
 

Max Mustermann 
Musterstraße 6 
 
31162 Bad Salzdetfurth 
 
 
 
 
 
Aktenzeichen: Abwasser   Telefon: 05063-999-200   Datum  
E-Mail: abwasser@bad-salzdetfurth.de      8.8.2025 
 
 
 

Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr 

Grundstück:   Musterstraße 6 
Flurstücknummer:   035445-007-00122/0000 
weitere Flurstücke:   
Kundennummer:   57582 
Anlagenummer:   8DME7669631139 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Stadt Bad Salzdetfurth muss aufgrund der aktuellen Rechtslage die Art und Weise ändern, wie Ihre 
Abwassergebühren berechnet werden.  
 
Bisher haben Sie für Ihr Abwasser eine Gebühr bezahlt, die sich danach richtete, wie viel Trinkwasser 
Sie in Ihrem Haushalt verbraucht haben. Die Stadt hat also gemessen, wie viele Kubikmeter Wasser 
Sie genutzt haben und diese Menge wurde für die Berechnung Ihrer Gebühr verwendet. Diese Gebühr 
deckte sowohl die Kosten für die Beseitigung und Reinigung des Schmutzwassers, als auch die Kosten 
für die Beseitigung des Regenwassers von beispielsweise Ihren Dächern, Einfahrten usw. ab.  

Es wurde jedoch obergerichtlich entschieden, dass diese bisherige Methode zur Berechnung 
der Abwassergebühr nicht verursachergerecht ist. Eine Grafik auf Seite 11 dieses Schreibens 
(Schematische Darstellung der Gebührenentwicklung) erklärt Ihnen das genauer. 

Aus diesem Grund wird die bisherige Abwassergebühr nun in zwei separate Gebühren aufge-
teilt: eine für Schmutzwasser und eine für Regenwasser. Es ist mir wichtig zu betonen, dass 
durch diese Aufteilung die Stadt Bad Salzdetfurth in der Gesamtsumme nicht mehr Gebühren 
erhält. Die Gesamtsumme, die bisher gezahlt wurde, wird lediglich anders und neu auf diese 
beiden Gebührenarten aufgeteilt. 
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Die zukünftige Gebühr für Schmutzwasser wird voraussichtlich etwas niedriger sein als die bis-
herige Gesamtabwassergebühr. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird weiterhin 
danach berechnet, wie viel Frischwasser Sie verbrauchen. Die genaue Höhe der neuen 
Schmutz- und Regenwassergebühren steht zur jetzigen Zeit noch nicht fest. Es müssen erst 
alle notwendigen Daten gesammelt und ausgewertet werden, um die genauen Beträge festle-
gen zu können.    

Die Berechnung der Regenwassergebühr basiert zukünftig auf der Größe der bebauten und be-
festigten Flächen auf Ihrem Grundstück, von denen Regenwasser in die öffentliche bzw. städti-
sche Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 

Um diese Flächen zu ermitteln, wird für jedes Grundstück ein sogenannter "Grundstücksab-
flussbeiwert" (GAB) festgelegt. Dieser Wert berücksichtigt die Größe der Gebäude und bezieht 
auch andere befestigte Flächen wie beispielsweise Hofeinfahrten, Dachüberstände und Gara-
genzufahrten mit ein. 

Berechnung für Ihr Grundstück: 

Um die neue Gebühr zu berechnen, wird die Größe Ihres Grundstücks (A) und die Größe aller Ge-
bäude darauf (B) aus dem Liegenschaftskataster genommen. Das ist ein offizielles Register, in dem 
alle Grundstücke verzeichnet sind. Es kann sein, dass die dort angegebenen Maße leicht von den Ma-
ßen in Ihrem Grundbuch abweichen. 

Hier sind die Zahlen für Ihr Grundstück: 

 Die Grundstücksfläche (A) beträgt:       469 Quadratmeter 
 Die Gebäudefläche (B) beträgt:       118 Quadratmeter 
 Wenn man die Gebäudefläche (B) durch die Grundstücksfläche (A) teilt, ergibt das:   0,252 

Dieser Wert (0,252) wird dann durch eine Schätzung für andere befestigte Flächen wie Hofeinfahr-
ten, Dachüberstände und Garagenzufahrten ergänzt. Dadurch ergibt sich ein höherer Wert, der so-
genannte Grundstücksabflussbeiwert (GAB). 

 
Für Ihr Grundstück (Adresse) mit der Flurstücknummer 035445-007-00122/0000 beträgt dieser GAB: 
0,6 . 

 

Wenn man die Grundstücksfläche (A) von 182 Quadratmetern mit dem GAB von 0,6   multipliziert, 
ergibt sich eine Fläche von 281 Quadratmetern, die für die Berechnung der Regenwassergebühr rele-
vant ist. 

Was bedeutet das für Sie? Ihre Mitwirkungsmöglichkeit: 
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Wenn diese 281

 
Quadratmeter mit der tatsächlichen Situation auf Ihrem Grundstück übereinstimmen – das heißt, 
wenn von diesen Flächen tatsächlich Regenwasser in die öffentliche bzw. städtische Abwasserbesei-
tigungseinrichtung gelangt – müssen Sie nichts weiter tun und sich auch nicht zurückmelden. 

Wenn Sie jedoch mehr oder weniger bebaute oder befestigte Flächen haben, von denen Regenwas-
ser in die öffentliche bzw. städtische Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird, ist der von 
hier ermittelte GAB eventuell nicht korrekt. 

Bitte lesen Sie dann die folgenden Abschnitte. Diese erklären, wie Sie die tatsächlichen Gegebenhei-
ten auf Ihrem Grundstück selbst ermitteln können. 

Wichtig: 

Wenn das Regenwasser nur von einem Teil Ihrer Flächen in die öffentliche bzw. städtische Abwas-
serbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird oder wenn Sie es anderweitig nutzen oder ableiten (z. B. 
durch Versickerung, eine Regenwasserzisterne oder die direkte Einleitung in ein Gewässer), bitte ich 
um Mitteilung. 

Für eventuelle Korrekturen verwenden Sie bitte den beiliegenden Rückmeldebogen (Seite 5 und 6 
für die Verwaltung // Seite 7 und 8 für Ihre Unterlagen). Beachten Sie bitte auch die Erläuterungen 
und die Ausfüllhilfe auf den Seiten 9 bis 12 auf denen Sie weitere Informationen zur neuen Abwas-
sergebühr finden. 

Bitte senden Sie den Korrekturbogen bis zum 07.09.2025 zurück. 
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Ich weise Sie darauf hin, dass die Stadt ohne Ihre Mitwirkung die Gebühren auf Grundlage der nach 
oben beschriebenem Verfahren ermittelten Flächen festsetzen wird. 

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Ermittlung der Flächen benötigen, stehen Ihnen die fol-
genden Rufnummern zur Verfügung: 

Stadt Bad Salzdetfurth   Tel. 05063/999-200           (Rufzeiten auf Seite 8 beachten) 
Stadtwerke Bad Salzdetfurth  Tel. 05063/27662-28           (Rufzeiten auf Seite 8 beachten) 
 
Sie können sich mit Ihren Fragen gern auch per Mail an   abwasser@bad-salzdetfurth.de        
wenden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Björn Gryschka 
Bürgermeister 
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Stadt Bad Salzdetfurth 
Oberstraße 6 
31162 Bad Salzdetfurth 
 
 
 
 
Rückmeldung zur Datenerhebung für die Verwaltung 
 
 
 
Als Grundstückseigentümer / Gebührenzahler des Grundstückes  
 
 

Max Mustermann 

Musterstr. 6 

31162 Bad Salzdetfurth 
 
 
Lage: Musterstraße 6  

 035445-0007-00122/0000 

 
 
Abflussrelevante Fläche: 281 m²   

 
 
erkläre ich hiermit rückseitig geschilderte Entwässerungsverhältnisse. 

 
 
 
Bestätigung des Gebührenpflichtigen / Grundstückseigentümers 

Der Erhebungsbogen ist nach bestem Wissen ausgefüllt.  
Mir ist bekannt, dass sich die Stadt vorbehält, die Angaben zu prüfen.  
Eine Veränderung der Versiegelung und Entwässerung der Flächen werde ich der Stadt mitteilen. 
 
 
 
 
 
 
      
 (Ort, Datum) (Unterschrift)   (Telefonnummer oder E-Mail) 
 

 Bitte für Rückfragen angeben
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Skizzieren und nummerieren Sie im Lageplan alle befestigten Flächen (z. B. Zufahrt, Hof, weitere Gebäude): 
 

 
 

Lfd. 

 Nr.  
Nutzungsart 

Fläche 
in m² 
- a - 

Abfluss-
faktor 
- b - 

Abflussrelevante 
Fläche in m² 

a x b = c 

Versiegelungs-/ 

Abflussart/Begründung 

z. B.  1. z. B. Garagenzufahrt z. B.  10 m² z. B.  0,7 10 m² * 0,7 = 7 m² 
(abflussrelevante Fläche) z. B. Rasengittersteine 

      

      

      

      

      

      

Gesamt     

 

a. Zisterne nur mit Überlauf in die Kanalisation    b. Nutzung der Zisterne / Nr. der angeschlossenen Fläche 

Speichervolumen: ___________ m³             Gartenbewässerung Fläche Nr.  ___________  

                         Brauchwassernutzung Fläche Nr.  ___________ 

c. Versickerungsanlage / Nr. der angeschlossenen Fläche 

 mit Notüberlauf in die Kanalisation Fläche Nr.  ___________ 

Tragen Sie hier die Informationen zu Ihrer Zisterne oder Versickerungsanlage ein (falls vorhanden): 

Tragen Sie die nummerierten Flächen in die Tabelle ein und berechnen Sie die abflussrelevante Fläche:
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Skizzieren und nummerieren Sie im Lageplan alle befestigten Flächen (z. B. Zufahrt, Hof, weitere Gebäude): 

 

 
 

 

Lfd. 

 Nr. 
Nutzungsart 

Fläche 
in m² 
- a - 

Abfluss-
faktor 
- b - 

Abflussrelevante 
Fläche in m² 

a x b = c 

Versiegelungs-/ 

Abflussart/Begründung 

z. B  1. z. B. Garagenzufahrt z. B.  10 m² z. B.  0,7 10 m² * 0,7 = 7 m² 
(abflussrelevante Fläche) z. B. Rasengittersteine 

      

      

      

      

      

      

Gesamt     

 

a. Zisterne nur mit Überlauf in die Kanalisation    b. Nutzung der Zisterne / Nr. der angeschlossenen Fläche 

Speichervolumen: ___________ m³             Gartenbewässerung Fläche Nr.  ___________  

                         Brauchwassernutzung Fläche Nr.  ___________ 

c. Versickerungsanlage / Nr. der angeschlossenen Fläche 

 mit Notüberlauf in die Kanalisation Fläche Nr.  ___________ 

Tragen Sie hier die Informationen zu Ihrer Zisterne oder Versickerungsanlage ein (falls vorhanden): 

Tragen Sie die nummerierten Flächen in die Tabelle ein und berechnen Sie die abflussrelevante Fläche:
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Übersicht Abflussfaktoren 

Die Abflussfaktoren richten sich nach dem unterschiedlichen Befestigungsgrad und der Wasserdurchlässig-
keit einer Fläche.  
Bsp. : Bei einer Schotterfläche (Faktor 0,7) wird beispielsweise 70 % der Fläche bei der Gebührenbemessung 
berücksichtigt. 
 
1. Vollständig versiegelte Flächen      Faktor 1,0 

Dachflächen, flach oder geneigt, Asphalt, Beton, Bitumen und 
sonstige wasserundurchlässige Flächen) 
 

 
 

 
2. Teilversiegelte Flächen      Faktor 0,7 

Öko- u. Porenpflaster, Kies- und Schotterflächen, wenn angeschlossen; sonstige wasserdurchlässige 
Flächen 

 
 
 

 
 

4. Gründächer   Faktor 0,5 

5. Nicht angeschlossene Flächen     Faktor 0,0 

Flächen, von denen Regenwasser einer Versickerungsanlage ohne Notüberlauf der 
Zisterne ohne Anschluss an die öffentliche Kanalisation zugeführt wird oder von 
denen das Niederschlagswasser nicht in die öffentliche Kanalisation entwässert (z. B. 
Versickerung im Garten, Einleitung in einen Fluss, Bach oder See) 

 

6. Zisternenregelung (nur mit Überlauf)   

Nutzung als Gartenbewässerung  
= Reduzierung der angeschlossenen Fläche um 10 m² je 1 m³ Stauvolumen 

 Nutzung als Gartenbewässerung und Hausanlage (Brauchwassernutzung) 
    = Reduzierung der angeschlossenen um 20 m² je 1 m³ Stauvolumen 
 Die Zisternenregelung gilt für festinstallierte, mit dem Boden verbundene Anlagen, die mindestens 2 m³ 

Fassungsvermögen haben. 
 
7. Versicherungsanlagen (mit Überlauf)   

 Reduzierung der angeschlossenen Fläche auf 30 %. Versickerungsanlagen sind z.B. Sickermulden, Mul-
den-Rigolen-Systeme oder Vergleichbares. 

 
 

Bürgerberatungstelefon Stadt Tel. 05063 | 999-200  oder  Stadtwerke 05063 | 27662-28 

11.8.2025 – 5.9.2025 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr 

Montag von 13.00 – 16.00 Uhr (nur Stadt) 

Donnerstag von 13.00 – 17.00 Uhr (nur Stadt) 

 

Bürgerberatungstermine bitte telefonisch abstimmen 

 

 



Stadt Bad Salzdetfurth Ausfertigung für Ihre Unterlagen 

Flst. Nr. 035445-007-00122/0000     9 
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